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2. Schikanen, Diskriminierungen und sonstige Anfeindungen unterbleiben, die für sich genommen 
oder in ihrer Gesamtheit bezwecken oder bewirken, dass die Würde der Person oder deren Gesundheit 
verletzt wird. 

Dabei müssen sie sich so verhalten, dass das Vertrauen der Verwaltungsangehörigen in die 
Objektivität und Neutralität ihrer Amtsführung nicht beeinträchtigt wird. Der Leiter der Dienststelle 
und die Personalvertretung haben jede parteipolitische Betätigung in der Dienststelle zu unterlassen; 
die Behandlung von Tarif-, Besoldungs- und Sozialangelegenheiten wird hierdurch nicht berührt. 

(…) 

 

4. Ausländerrecht 

4.1 Bundesrepublik Deutschland 

4.1.1 Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZR-Gesetz) 
Vom 02.09.1994 (BGBl I 1994, 2265),  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2013 (BGBl. I S. 1084) 

Kapitel 2 Allgemeiner Datenbestand des Registers 

Abschnitt 1 Anlaß der Speicherung, Inhalt 

§ 3 Allgemeiner Inhalt 

Folgende Daten werden gespeichert:  

(…) 

5. abweichende Namensschreibweisen, andere Namen, frühere Namen, Aliaspersonalien, 
Familienstand, Angaben zum Ausweispapier, letzter Wohnort im Herkunftsland, freiwillig gemachte 
Angaben zur Religionszugehörigkeit und Staatsangehörigkeiten des Ehegatten oder des 
Lebenspartners (weitere Personalien), 

(…) 

4.1.2 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von 
Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) 

Vom 30.07.2004 (BGBl. I S. 1950), in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.02.2008 
(BGBl. I. S. 162), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2013 (BGBl. I S. 1555) 

Kapitel 4 Ordnungsrechtliche Vorschriften  

Abschnitt 1 Begründung der Ausreisepflicht 

§ 47   Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung 

(…) 

(2) Die politische Betätigung eines Ausländers wird untersagt, soweit sie  
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1. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland gefährdet oder den kodifizierten Normen des Völkerrechts widerspricht, 

2. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer, religiöser oder sonstiger Belange 
öffentlich unterstützt, befürwortet oder hervorzurufen bezweckt oder geeignet ist oder 

(...) 

§ 55   Ermessensausweisung 

(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn sein Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt.  

(2) Ein Ausländer kann nach Absatz 1 insbesondere ausgewiesen werden, wenn er  

(…) 

8.    a)        öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ein Verbrechen 
gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder terroristische 
Taten von vergleichbarem Gewicht in einer Weise billigt oder dafür wirbt, die geeignet ist, die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören, oder 

b)        in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören, zum Hass 
gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie 
auffordert oder die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung 
beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, 

9.    auf ein Kind oder einen Jugendlichen gezielt und andauernd einwirkt, um Hass auf Angehörige 
anderer ethnischer Gruppen oder Religionen zu erzeugen oder zu verstärken, 

(…) 

Kapitel 5   Beendigung des Aufenthalts 

Abschnitt 2 Durchsetzung der Ausreisepflicht 

§ 60   Verbot der Abschiebung 

(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 
1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder 
seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. (...) 

(...) 

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung der Konvention 
vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) 
ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. 

(...) 
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4.1.3 Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet 
(HAuslG) 

Vom 25.04.1951 (BGBl I 1951, 269),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.07.2004 (BGBl. I S. 1950) 

Kapitel I Allgemeine Vorschriften 

§ 3 

(1) Ein heimatloser Ausländer darf wegen seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens oder wegen seiner Flüchtlingseigenschaft nicht benachteiligt 
werden.  

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

Kapitel IV Verwaltungsmaßnahmen 

§ 23 

(…) 

(3) Ein heimatloser Ausländer darf weder an einen Staat ausgeliefert noch in einen Staat ausgewiesen, 
abgeschoben oder zurückgesandt werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, 
seiner Abstammung, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen bedroht ist. § 60 Abs. 10 des Aufenthaltsgesetzes findet entsprechende Anwendung. 

4.2 Baden-Württemberg 

4.2.1 Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
[von Baden-Württemberg] (FlüAG) 

Vom 11.03.2004 (GBl. 2004, 99),  
zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. S. 65, 73) 

Zweiter Abschnitt – Aufnahme und vorläufige Unterbringung  

§ 10 Datenverarbeitung 

(…) 

(2) Die Aufnahmebehörden dürfen bei Erstaufnahme und Übernahme den mit der Betreuung befassten 
Stellen für die Betreuung Namen, Geburtsdatum und Herkunftsland der Personen übermitteln. Soweit 
die Betreuung in der Trägerschaft von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften erfolgt, darf 
zusätzlich die Zugehörigkeit zu dieser Religionsgesellschaft mitgeteilt werden. Der Empfänger darf 
die Daten nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. An 
andere Stellen darf der Empfänger die Daten nur mit Einwilligung der Betroffenen weitergeben. Die 
Daten sind mit Beendigung der Betreuung zu löschen. Die Sätze 4 und 5 gelten für kirchlich getragene 
Betreuungseinrichtungen entsprechend. 

(…) 
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4.2.2 Gesetz über die Eingliederung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern 
[von Baden-Württemberg] (Eingliederungsgesetz – EglG) 

Vom 22.08.2000 (GBl. 2000, 629),  
zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. S. 65, 69) 

Zweiter Abschnitt – Aufnahme von Spätaussiedlerinnen, Spätaussiedlern und ihren 
Familienangehörigen 

§ 12 Datenübermittlung 

(1) Die Eingliederungsbehörden dürfen bei Erstaufnahme und Übernahme den mit der Betreuung 
befassten Stellen für die Betreuung Namen, Geburtsdatum und Herkunftsort der Personen übermitteln. 
Soweit die Stellen nach Satz 1 von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften getragen werden, 
darf diesen Stellen zusätzlich die Zugehörigkeit zu dieser Religionsgesellschaft mitgeteilt werden. Die 
Daten dürfen nur für Betreuungszwecke verwendet werden; an nicht mit der Betreuung befasste 
Stellen dürfen die Daten nur mit Einwilligung der Betroffenen weitergegeben werden. Die Daten sind 
von den mit der Betreuung befassten Stellen mit Beendigung der Betreuung zu löschen. 

(…) 

(3) Die höheren Eingliederungsbehörden dürfen dem Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes zum 
Zwecke der Familienzusammenführung Namen, Geburtsdatum und gegenwärtige Anschrift der von 
ihnen erstaufgenommenen Personen übermitteln. Zum gleichen Zweck dürfen die gleichen Daten 
erstaufgenommener Personen, die aus den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 BVFG bezeichneten Gebieten stammen, 
von den höheren Eingliederungsbehörden dem Kirchlichen Suchdienst (Zentralstelle der 
Heimatortskarteien) übermittelt werden. Dieser Stelle dürfen zusätzlich der Geburtsort und die 
Anschrift am 1. September 1939 mitgeteilt werden. 

(…) 

4.3 Berlin 

Gesetz über den Abschiebungsgewahrsam im Land Berlin 
Vom 12.10.1995 (GVBl. 1995, S. 657), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2004 

(GVBl. S. 175) 

§ 3 [Unterbringung] 

(1) Frauen und Männer sind grundsätzlich in verschiedenen Einrichtungen des 
Abschiebungsgewahrsams oder in voneinander getrennten Teilen derselben baulichen Anlage 
unterzubringen. 

(2) Sofern mehrere Angehörige derselben Familie zusammen abgeschoben werden sollen, soll ihnen 
auch in der Abschiebungshaft abweichend von Absatz 1 auf Wunsch ein Zusammenleben ermöglicht 
werden. Läßt sich dies durch den Abschiebungsgewahrsam nicht oder nur mit unverhältnismäßigen 
Schwierigkeiten realisieren, ist den betroffenen Abschiebungshäftlingen jedoch tagsüber das 
Zusammenleben zu ermöglichen. Das Nähere regelt die Gewahrsamsordnung. Im übrigen sollen 
Wünsche von Abschiebungshäftlingen, die einander nahestehen, nach einer gemeinsamen 
Unterbringung oder gemeinsamer Freizeitgestaltung im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens bei 
Unterbringungsentscheidungen berücksichtigt werden. 
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(3) Abschiebungshäftlinge werden grundsätzlich gemeinschaftlich untergebracht. Sie werden, sofern 
sich nicht aus Absatz 2 etwas anderes ergibt, bei einer Haftdauer von mehr als sechs Monaten, wenn 
sie dies wünschen, grundsätzlich allein in einem Haftraum untergebracht. Es bleibt bei der 
gemeinschaftlichen Unterbringung, wenn der Abschiebungshäftling ihr zustimmt, wenn er 
hilfsbedürftig ist oder sonst eine Gefahr für sein Leben oder seine Gesundheit besteht. 

(4) Bei der Unterbringung ist auf die religiöse und ethnische Zugehörigkeit zu achten. 

(…) 

§ 6 [Beschäftigung und religiöse Betätigung] 

(1) Der Abschiebungsgewahrsam bietet Möglichkeiten zur Freizeitbeschäftigung an. Soweit möglich 
ist dabei den Gegebenheiten der verschiedenen Kulturen Rechnung zu tragen. 

(2) Für die Religionsausübung im Abschiebungsgewahrsam gelten die §§ 53 bis 55 des 
Strafvollzugsgesetzes entsprechend. 

(…) 

4.4 Brandenburg 

Gesetz über die Aufnahme von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen 
im Land Brandenburg (Landesaufnahmegesetz – LaufnG) 

Vom 17.12.1996 (GVBl. I 1996, 358, 360), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
13.03.2012 (GVBl. I Nr. 16) 

§ 8 Datenverarbeitung 

(1) Die Landkreise, kreisfreien Städte, die Ämter und die amtsfreien Gemeinden dürfen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach § 1 die folgenden Daten der in § 2 genannten Personen erheben, speichern und 
den mit der Unterbringung und Betreuung befaßten Stellen übermitteln: 

1. Namen, Vornamen, 

2. Geschlecht, 

3. Geburtsdatum, 

4. Herkunftsland, 

5. gegenwärtige Anschrift, 

6. die in den Nummern 1 bis 4 genannten Daten der mit aufgenommenen Familienmitglieder. 

Soweit öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften Träger von Stellen nach Satz 1 sind, darf diesen 
Stellen zusätzlich die Zugehörigkeit zur jeweiligen Religionsgemeinschaft mitgeteilt werden. 

(…) 

 

 


